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Beschlussorgan Gemeinderat  Sitzung am 13.07.2022 TOP 

 
Behandlung  öffentlich  GD 226/22 
 

Betreff: Ausscheiden von Gerhard Bühler aus dem Gemeinderat 
  
Anlagen:  
 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass bei Stadtrat Gerhard Bühler die Voraussetzung für sein Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat gegeben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Susanne Knäuer 
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Sachdarstellung: 

 
 
 
Stadtrat Gerhard Bühler hat Oberbürgermeister Czisch am 23. Mai 2022 mitgeteilt, dass er zum 
13. Juli 2022 sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt. 
 
Nach § 16 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung (GemO) kann ein Mitglied sein Ausscheiden aus dem 
Gemeinderat verlangen, wenn er zehn Jahre lang dem Gemeinderat oder dem Ortschaftsrat angehört oder 
ein öffentliches Ehrenamt verwaltet hat.  
 
Stadtrat Gerhard Bühler wurde erstmals 1989 in den Gemeinderat der Stadt Ulm gewählt. Bei den 
folgenden Wahlen des Gemeinderats (1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019) wurde er wiedergewählt. Somit 
ist das Erfordernis des § 16 Abs. 1 Satz 3 GemO erfüllt.  
 
Der Gemeinderat stellt nach § 31 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 3 GemO fest, dass die Voraussetzung für das 
Ausscheiden von Stadtrat Gerhard Bühler saus dem Gemeinderat gegeben ist.  
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